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Arbeitsrecht 
(Nr. 30/2004) 

 
 

Schulung von Betriebsrat für  
Arbeitskampf erforderlich 

 
 
Das Landesarbeitsgericht (LAG) Hamm entschied: 
 
Die Vermittlung von Kenntnissen auf dem Gebiet des Arbeits-
kampfes gehört nicht zu den Grundkenntnissen des Betriebs-
verfassungsgesetzes oder des Arbeitsrechts. Die Teilnahme ei-
nes Betriebsratsmitglieds an einem derartigen Seminar ist in 
der Regel deshalb nicht erforderlich – es sei denn, es ist kon-
kret vorhersehbar, dass ein Betrieb in absehbarer Zeit von Ar-
beitskampfmaßnahmen betroffen sein wird. 
 
Urteil des LAG Hamm – Datum unbekannt - 
Aktenzeichen : 10 Sa 141/03 
 
Veröffentlicht: Handelsblatt 
11. Februar 2004 
22.02.2004 


